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Verbandsversammlung Gemeindeverband     

19.07.2018     

GMS 2018/02     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Sandra Wirthensohn 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Verbandsversammlung 
Gemeindeverband Mittleres Schussental 
19.07.2018, Nr. GMS 2018/02 
 

 
Öffentlich 

1. Machbarkeitsstudie Radschnellverbindung Friedrichshafen-Baindt 
- Vorstellung Stand der Planung 
- mündlicher Bericht 

  

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis:  

 

Das Gremium nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

 

2. Neubestellung eines Vertreters in der Verbandsversammlung für die Stadt Ra-
vensburg  
- Bekanntgabe 
Vorlage: DS 2018/180 

  

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

 

Ergebnis:  

 

Thomas Gihring wurde neuer als Vertreter in der Stadt Ravensburg am 07.05.2018 in 

die Verbandsversammlung des GMS gewählt.  

 

 

3. Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter für die Jahre 
2019 und 2020 
Vorlage: DS 2018/243 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 23   
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Beschlussvorschlag: 

 

1. Zum Verbandsvorsitzenden für die Jahre 2019 und 2020 wird Oberbürgermeister 

Dr. Rapp, Ravensburg, gewählt. 

2. Zum ersten Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden wird Oberbürgermeister 

Ewald, Weingarten, gewählt. 

3. Zum zweiten Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden wird Bürgermeister Binder, 

Baienfurt, gewählt. 

4. Die jeweilige Amtszeit beginnt am 01.01.2019 und endet am 31.12.2020. 

 

 

4. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Gemeindeverbands Mittleres 
Schussental 
- Grundsatzbeschluss 
Vorlage: DS 2018/245 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 23   

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Verbandsversammlung strebt eine Änderung der Verbandssatzung zum 

01.01.2019 (Anlage 1) an. 

2. Eine Vereinbarung zur Änderung der Verbandssatzung 

(Anlage 2) wird beschlossen. 

3. Im Anschluss sind die Beschlüsse durch den Gemeinderat jedes Verbandsmit-

glieds herbeizuführen und der Allgemeinen Verbandsverwaltung ein beglaubigten 

Auszug aus der Niederschrift zu übersenden. 

4. Nach Beschlussfassung der einzelnen Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden 

wird die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung der Verbandsversammlung 

zur Beschlussfassung vorgelegt. 

5. Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses wird bei der Stadt 

Ravensburg, Baudezernat, als technische Verbandsverwaltung angesiedelt. Die 

Technische Verbandsverwaltung wird beauftragt, sämtliche Schritte einzuleiten, 

um die Satzungsänderung umzusetzen. 

 

 

5. Verkehrsentwicklungsplan 
- mündliche Information 
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Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

Das Gremium nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

 

6. 20. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2000 im Gebiet "Köpfingen" auf 
Markung Baienfurt 
- Beschluss der öffentlichen Bekanntmachung 
Vorlage: DS 2018/225 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 23   

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die 20. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2000 im Gebiet "Köpfingen" auf 

Markung Baienfurt ist öffentlich bekannt zu machen. 

 

 

7. 57. Teiländerung Flächennutzungsplan 2000 im Gebiet  
"Fischerareal" auf Markung Baindt 
- Änderungs- und Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: DS 2018/226 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 23   

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Flächennutzungsplan 2000 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental, 

rechtswirksam seit 01.04.1995, wird in folgendem Teilbereich geändert: 

 

57. Teiländerung im Gebiet "Fischerareal" auf Markung  

Baindt 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 57. Teiländerung ist entsprechend dem Lage-

planausschnitt der Technischen Verbandsverwaltung/Stabsstelle GMS-FNP Ra-

vensburg vom 20.06.2018 umgrenzt (Anlage 1). 

2. Der Beschluss über die 57. Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist gemäß 

§ 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 

3. Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 57. Teiländerung des Flächen-

nutzungsplanes ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zu unterrichten. 
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8. Neues Logo für den Gemeindeverband Mittleres Schussental 
Vorlage: DS 2018/247 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 23   

 

Beschlussvorschlag: 

Dem vorliegenden neuen Logo für den Gemeindeverband Mittleres Schussental wird 

zugestimmt. 

 

 

9. Gestaltung Webseite und Leitbild 
- mündlicher Bericht 

  

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis:  

 

Das Gremium nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

 

10. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

26.07.2018 

 

gez. Sandra Wirthensohn 
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